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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

LI. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXI. Jahrgang.

Nr. 30. Basel, 9. September. 1»05.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestelinngen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Die militärische Bedeutung des Friedens von Portsmouth und der neuen Verträge zwischen England,
Japan und China. — Die Pforten der Ostsee. —- Die Verteidigungsfähigkeit des Bosporus und seine Befestigungen. —

Eidgenossenschaft: Truppenzusammenzug. — Ausland: Deutschland: Automobile bei den Manövern. Österreich-

Ungarn: Beschiessungsversuche auf einen kugelsicheren Panzer. Frankreich: Zusammenstellung eines Radfahrerbataillons.

Versuche mit einer neuen Art vonFeldbeiestigungsanlagen. England: Desertionen in der Armee. Motor
Volunteer Corps. Lord Roberts und die allgemeine Wehrpflicht. Russland: Zum Fall von Port Arthur.

Die militärische Bedeutung des Friedens

von Portsmouth und der neuen Verträge
zwischen England, Japan nnd China.

Das Unternehmen Russlands, mit dem

pachtweisen Besitz der Halbinsel Liaotung, sowie dem

Port Arthurs und der ostchinesischen Bahn und

somit de facto auch dem der Südhälfte der

Mandschurei, sich als Grossmacht an den

Gestaden des stillen Ozeans militätisch" und

kommerziell breit und sicher zu basieren, ist mit
den Opfern, die ihm der Krieg und der Friedensschluss

auferlegte, gescheitert. Der nordische

Koloss wurde durch sie auf die Ausgangsgebiete
seiner pacifischen Expansionsbestrebungen, die

Amur- und Küstenprovinz, die nördliche
Mandschurei und die Nordhälfte Sachalins zurückgeworfen.

Die weit ausgreifende an den Nordwest-

Gestaden des stillen Ozeans die Vormachtstellung
anstrebende Politik Russlands, ist mit der

Vernichtung des Port Arthur-Geschwaders und der

Ostseeflotte, sowie den beständigen Niederlagen
des ganzen Landheeres völlig zusammengebrochen

und vermag, wie die Verhältnisse sich damit

gestalteten, wenn überhaupt je, so doch nicht vor

Menschenaltern wieder aufgenommen zu werden.

Denn das Gros der russischen Flotte ist
vernichtet und bedarf der völligen Neuschöpfung

und die Flotte des schwarzen Meeres der

vollständigen Regeneration ihres Personals.

Russland ist damit aus der Reihe der grossen

Seemächte durch die Wucht seiner Niederlagen

gestrichen, und solange dieser Zustand dauert,

ist es Japan gegenüber im fernen Osten

ohnmächtig. Denn die eingleisige sibirische Bahn

genügt, wie sich klar gezeigt hat, nicht, die

jeweilige numerische Übermacht des russischen

Landheeres, selbst wenn man die Bahn zweigleisig
ausbaute, bei etwaigen späteren, neuen Konflikten
mit Japan zur derartigen Geltung zu bringen,
dass sie die qualitative Überlegenheit des

japanischen Heeres, zu kompensieren vermöchte. Das

Zarenreich hat daher mit dem Frieden von

Portsmouth, ungeachtet der das bestreitenden

Erklärung Wittes dem Zaren gegenüber, solange

es kein starkes Geschwader im Osten hat, seine

Stellung als Grossmacht an den Küsten des

stilfen Weltmeeres eingebüsst. Als ausgeschlossen

aber muss es gelten, dass Kussland iu den ihm
noch verbliebenen, den grössten Teil des Jahres

eingeeisten Häfen von Wladiwostok und

Nikolajewsk, jemals eine Flotte zu

versammeln und zu stationieren vermag, welche

der vortrefflichen japanischen gewachsen oder

gar überlegen wäre. Ja, es ist anzunehmen, dass

es dies nunmehr aussichtslose Unternehmen auch

künftig nicht mehr anstreben wird, da Japan
stets in der Lage sein würde, gegen ein bedrohliches

Anwachsen der russischen Seestreitkräfte

im japanischen Meere und Tartarengolf, rechtzeitig

einzuschreiten.

Gegenüber der vernichtenden Wucht dieser

Tatsachen, zu denen mit dem Friedensschluss die

Oberherrschaft Japans über Korea, seine

Besitzergreifung der ostchinesischen Bahn mit ihren

wirtschaftlich voraussichtlich ausserordentlich

günstigen Folgen, sowie die damit verbundene

Kontrolle der südlichen Mandschurei, und die

dortige feste Basierung Japans auf Liaotung und

in Port Arthur als Stützpunkt seines künftigen
politischen und militärischen Einflusses auf
China, hinzukommen, verliert der an sich

unbestreitbare Erfolg der Friedensverhandlungen
Wittes nnd Roseveits, der Russland die Zahlung
der Kriegskosten und die Abtretung ganz Sacha-
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